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§ 23 GGBG Besondere Pflichten von
Beteiligten

 GGBG - Gefahrgutbeförderungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.03.2020

1. (1)Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 3 erwachsenden Verpflichtungen darf der Absender gefährliche Güter zur

Beförderung auf der Eisenbahn nur übergeben, wenn er, sofern er auf Grund der gemäß § 2 Z 2 in Betracht

kommenden Vorschriften hierzu verpflichtet ist, die erforderlichen Gefahrenkennzeichnungen am Fahrzeug, in

dem gefährliche Güter befördert werden, vorschriftsmäßig angebracht hat oder diese mit den gefährlichen

Gütern zwecks Anbringung übergeben hat.

2. (2)Der Beförderer hat im Rahmen des § 7 Abs. 1 insbesondere dem Triebfahrzeugführer die schriftlichen

Weisungen bereitzustellen, ihn vor Antritt der Fahrt über die geladenen gefährlichen Güter und deren Position im

Zug zu informieren und sich zu vergewissern, dass das zuständige bei der Beförderung tätige Personal

entsprechend den gemäß § 2 Z 2 in Betracht kommenden Vorschriften über seine Pflichten, über die

Besonderheiten des Schienenverkehrs und über das Verhalten bei Unfällen oder Zwischenfällen ausreichend in

Kenntnis gesetzt und unterwiesen worden ist. Weiters hat der Beförderer, der die gefährlichen Güter am

Abgangsort übernimmt, im Rahmen des § 7 Abs. 1 insbesondere

1. 1.zu prüfen, ob die zu befördernden gefährlichen Güter nach den gemäß § 2 Z 2 in Betracht kommenden

Vorschriften zur Beförderung zugelassen sind;

2. 2.sich zu vergewissern, dass alle im RID vorgeschriebenen Informationen zu den zu befördernden

gefährlichen Gütern vom Absender vor der Beförderung zur Verfügung gestellt wurden, dass die

vorgeschriebenen Unterlagen dem Beförderungspapier beigefügt sind oder, wenn anstelle der

Papierdokumentation Arbeitsverfahren der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) oder des elektronischen

Datenaustausches (EDI) verwendet werden, die Daten während der Beförderung in einer Art verfügbar sind,

die der Papierdokumentation zumindest gleichwertig ist;

3. 3. sich durch eine Sichtprüfung zu vergewissern, dass die Fahrzeuge und die Ladung keine den gemäß § 2

Z 2 in Betracht kommenden Vorschriften widersprechenden offensichtlichen Mängel, insbesondere keine

Undichtheiten oder Risse aufweisen, und dass keine Ausrüstungsteile fehlen;

4. 4.sich zu vergewissern, dass bei Kesselwagen, Batteriewagen, Wagen mit abnehmbaren Tanks,

ortsbeweglichen Tanks, Tankcontainern und MEGC die Frist für die nächste Prüfung nicht überschritten ist;

5. 5.zu prüfen, dass die Fahrzeuge nicht überladen sind;

6. 6.sich zu vergewissern, dass die für die Fahrzeuge vorgeschriebenen Großzettel (Placards), Kennzeichen und

orangefarbenen Tafeln angebracht sind;

7. 7.sich zu vergewissern, dass die in den schriftlichen Weisungen vorgeschriebenen Ausrüstungen auf dem

Führerstand mitgeführt werden, und

8. 8.dafür zu sorgen, dass die Informationen, die gemäß Art. 15a § 3 ATMF und Art. 5 der Anlage A ATMF der

für die Instandhaltung zuständigen Stelle (ECM) zur Verfügung gestellt werden, auch den Tank und seine

Ausrüstung erfassen.

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ggbg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/ggbg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/ggbg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/ggbg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/ggbg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/ggbg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/ggbg/paragraf/2


Dies ist anhand der Beförderungsdokumente und der Begleitpapiere durch eine Sichtprüfung des Fahrzeugs oder

des Containers und gegebenenfalls der Ladung durchzuführen.Von den vorstehenden Bestimmungen gelten als

erfüllt:

1. a)Z 1 bis 7 bei Anwendung des UIC-Merkblattes 471-3 V Punkt 5 und

2. b)die Information des Triebfahrzeugführers über die geladenen gefährlichen Güter und deren Position im

Zug bei Anwendung des UIC-Merkblattes 472 Anlagen A und B.

Der Beförderer kann jedoch in den Fällen der Z 1, 2, 4, 5 und 6 auf die ihm von anderen Beteiligten zur Verfügung

gestellten Informationen und Daten vertrauen, sowie im Fall der Z 3 auf die Angaben, die im Container-

/Fahrzeugpackzertifikat bescheinigt werden.

3. (3)Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 6 erwachsenden Verpflichtungen hat der Befüller

1. 1.Verfahren für die Überprüfung der richtigen Funktionsweise der Verschlüsse des Kesselwagentanks und

die Gewährleistung der Dichtheit der Verschlusseinrichtungen vor und nach dem Befüllen zu erarbeiten und

2. 2.vor und nach dem Befüllen von Flüssiggas in Kesselwagen die hierfür geltenden besonderen

Kontrollvorschriften einzuhalten.

4. (4)Der Betreiber eines Kesselwagens darf die Organisation der Prüfungen gemäß 6.8 RID an eine für die

Instandhaltung zuständige Stelle (ECM) übertragen. Er hat im Rahmen des § 7 Abs. 1 insbesondere dafür zu

sorgen, dass

1. 1.die Ergebnisse der in § 7 Abs. 7 Z 1 und 3 vorgeschriebenen Tätigkeiten in der Tankakte aufgezeichnet

werden;

2. 2.die dem Kesselwagen zugewiesene für die Instandhaltung zuständige Stelle (ECM) über ein gültiges

Zertifikat verfügt, das auch Gefahrgutkesselwagen umfasst;

3. 3.die Informationen, die gemäß Art. 15 § 3 ATMF und Art. 5 der Anlage A ATMF der für die Instandhaltung

zuständigen Stelle (ECM) zur Verfügung gestellt werden, auch den Tank und seine Ausrüstung erfassen.

5. (5)Die für die Instandhaltung zuständige Stelle (ECM) hat im Rahmen des § 7 Abs. 1 insbesondere dafür zu sorgen,

dass

1. 1.       die Instandhaltung des Tanks und seiner Ausrüstungen in einer Weise sichergestellt wird, die

gewährleistet, dass der Kesselwagen unter normalen Betriebsbeanspruchungen die Vorschriften des RID

erfüllt;

2. 2.die in Art. 15a § 3 ATMF und Art. 5 der Anlage A ATMF festgelegten Informationen auch den Tank und

seine Ausrüstung erfassen;

3. 3.die Instandhaltungsarbeiten betreffend den Tank und seine Ausrüstung in den Instandhaltungsunterlagen

aufgezeichnet werden.

6. (6)Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 10 erwachsenden Verpflichtungen hat der Entlader von

Kesselwagentanks Verfahren für die Überprüfung der richtigen Funktionsweise von dessen Verschlüssen und die

Gewährleistung der Dichtheit der Verschlusseinrichtungen vor und nach dem Entladen zu erarbeiten.

7. (7)Der Betreiber der Eisenbahninfrastruktur hat im Rahmen des § 7 Abs. 1 insbesondere

1. 1.dafür zu sorgen, dass die im RID vorgesehenen internen Notfallpläne für Rangierbahnhöfe aufgestellt

werden und

2. 2.sicherzustellen, dass er zu jedem Zeitpunkt während der Beförderung einen schnellen und

uneingeschränkten Zugriff auf die im RID vorgesehenen Informationen über Zugzusammensetzung,

Wagenreihung und gefährliche Güter hat.

In Kraft seit 13.07.2018 bis 31.12.9999
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